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Dritter Förderaufruf – Nur im  
LEADER (ELER) ab 01.12.25!
Abgabe der Projektanträge bis 28.02.2026 möglich! 
Die Förderung im LEADER (ELER) bietet ein enormes Spektrum an För-
dermöglichkeiten. Die Richtlinie gliedert sich in fünf Abschnitte mit un-
terschiedlichen Förderschwerpunkten, wobei der Abschnitt 5 (Koopera-
tionsvorhaben) nur für die teilnehmenden Kommunen relevant ist. Die 
nachfolgenden Beispiele sind nur selektiv und können den eigenen Blick 
in die Richtlinie nicht ersetzen. In der Regel können Sie von einer För-
derquote von 80 Prozent ausgehen. Lassen Sie sich inspirieren und brin-
gen Sie Ihr Projekt noch in dieser Förderperiode zum Laufen! 

Abschnitt 1: Umsetzung von Vorhaben der ländlichen Ent-
wicklung
Hier bieten sich die vielfältigsten Fördermöglichkeiten innerhalb der 
Richtlinie, die z. B. von der Sanierungsförderung denkmalgeschütz-
ter Gebäude, der Schaffung von Freizeit- und Naherholungseinrichtun-
gen bis zur Förderung von E-Ladesäulen reichen können. Die Kappungs-
grenze (der maximale Förderbetrag) liegt bei 200 T€. Projektantragstel-
ler können z. B. Privatpersonen, Kommunen, Vereine oder Kirchen sein.
(Fortsetzung auf Seite 2).
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 EDITORIAL 

FOR fast ausgeschöpft!
Die gute Nachricht zuerst: Der fi-
nanzielle Orientierungsrahmen 
(FOR) unserer LAG ist durch 
Projektauswahlverfahren und 
Zuwendungsbescheide fast voll-
ständig ausgeschöpft. Zu diesem 
Ergebnis haben Sie als Projekt-
antragsteller und das Auswahl
gremium wesentlich beigetragen 
– Herzlichen Dank!
Es gibt nun noch „Restmittel“  
im LEADER (ELER), für die durch  
Beschluss der Mitgliederversamm
lung am 14.11.2025 der Weg für den 
voraussichtlich letzten Förderauf-
ruf in dieser Periode geebnet wur-
de. Ab dem 1. Dezember 2025 kön-
nen Sie Ihre Projektvorschläge 
(nur LEADER (ELER)) beim LAG- 
Management einreichen. Bitte 
nutzen Sie dafür die aktualisier-
ten Projektantragsbögen auf un-
serer Homepage (www.lag-seg.de/ 
foerderung/aufrufe) und sen-
den Sie Ihren Antrag bis zum 
28.02.2026 ausschließlich per 
E-Mail (lag-seg@saleg.de) an das 
LAG-Management.
In den kommenden Newslettern 
2026ff hoffe ich, Sie vor allem 
über die Umsetzung von Projek-
ten informieren zu können. Blei-
ben Sie neugierig!
Christian Runkel
Vereinsvorsitzender der LAG 
Saale-Elster-Geiseltalsee e.V.
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Die 2. Mitgliederversammlung 2025 der LAG Saale-Elster-Geiseltalsee fand am 14. November 2025 
in der BAL Bildungsakademie Leuna statt.
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Neuwahl des Vereinsvorstands
Vorstand im Amt bestätigt
Entsprechend Paragraf 9 Ver-
einssatzung besteht der Vorstand 
aus ein bis drei Personen und wird 
auf die Dauer von 3 Jahren ge-
wählt. Da diese Zeit nun abgelau-
fen war, stellte sich der „alte Vor-
stand“ im Rahmen der 2. Mitglie-
derversammlung 2025 zur Wahl 
– Gegenkandidaten gab es nicht. 
Alle drei Kandidaten – Herr Run-
kel als Vereinsvorsitzender so-
wie Herr Marggraf und Herr Mül-
ler-Bahr als Stellvertreter – wur-
den in Ihrer Funktion bestätigt. 
Flache Hierarchien, kurze Wege 
und schnelle Entscheidungen ha-
ben unsere LAG, die vor etwas 
mehr als einem Jahr gestartet ist, 
handlungsfähig gemacht. Dies ist 
nicht zuletzt der zielorientierten 
Arbeit im Vorstand zu verdanken 
– Herzlichen Glückwunsch!

Fortsetzung von Seite 1:  
Dritter Förderaufruf … 

Abschnitt 2: Vorhaben zur 
Entwicklung der Feuer-
wehrinfrastruktur
Die Brandbekämpfung ist eine 
hoheitliche Aufgabe der Ein-
heits- oder Verbandsgemeinden 
und nur diese können geför-
dert werden (Antragsteller). Im 
Rahmen dieses Abschnitts kön-
nen z. B. der Umbau, der Neu-
bau und die Erweiterung von 
Feuerwehrhäusern und die Er-
richtung von Löschwasserent-
nahmestellen (Zisternen, Lö-
schwasserbrunnen/ -teiche) ge-
fördert werden. Die Förderhö-
he beträgt maximal 450 T€ (ein 
Stellplatz) bzw. 800 T€ (zwei 
Stellplätze). Löschwasserent-
nahmestellen werden maximal 
in Höhe von 50 T€ (Löschwas-
serbrunnen) bis 200 T€ (Lö-
schwasserteiche, Zisternen) be-
zuschusst.

Abschnitt 3: Förderung von 
Sportstätten und Freibä-
dern
Auch hier bieten sich vielfälti-
ge Fördermöglichkeiten, die z. B. 
vom Neu- und Umbau über die 
Sanierung und Modernisierung 
von Sportstätten reichen. Hier 
liegt die Kappungsgrenze (maxi-
male Förderung) bei 150 T€. Frei-
bäder können bis maximal 500 
T€ bezuschusst werden. Antrag-
steller können z. B. Gemeinden/ 
Verbandsgemeinden, kommunale 
Eigenbetriebe und gemeinnützige 
Sport- und Fördervereine sein.

Abschnitt 4: Entwicklung 
einer nachhaltigen, multi-
modalen Mobilität
In diesem Abschnitt kommen 
insbesondere Maßnahmen zur 
Förderung des Neu- und Aus-
baus von Radverkehrsinfrastruk-
tur und zur Schaffung von Fahr-
radabstellanlagen (auch Fahrrad-
parkhäuser) sowie der Ladeinfra-

struktur für eBikes in Betracht. 
Antragsteller (Zuwendungsemp-
fänger) können öffentliche und 
private Einrichtungen/ Organi-
sationen mit Ausnahme von Pri-
vatpersonen sein.

Im Hinblick auf die fortgeschrit-
tene Zeit (Projektabschluss bis 
Ende 2027) empfiehlt das Ma-
nagement im Zuge des 3. Förder-
aufrufs vor allem kleinere und 
schnell umsetzbare Projekte zur 
Förderung zu beantragen, die ide-
alerweise kein umfassendes Ge-
nehmigungsverfahren erfordern. 
Hierfür bieten sich vor allem Pro-
jekte aus den Abschnitten 1 und 3 
an. Nutzen Sie die für Sie kosten-
freie Beratungsmöglichkeit durch 
das LAG-Management!

Richtlinie LEADER 
(ELER) 2023-2027: 
Ministerium der  
Finanzen des Landes 
Sachsen-Anhalt)
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Der auf der 2. Mitgliederversammlung der LAG wiedergewählte Vostand: Sebastian Müller-Bahr, 
Christian Runkel (Vorsitzender) und Andreas Marggraf (v.l.). 
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Sitzungen des Auswahlgremiums
Das Gremium kam in 
Schkopau, Braunsbedra 
und der Goethestadt Bad 
Lauchstädt zusammen.

Nach Vorprüfung der zahlreich 
eingegangenen Projektanträge 
aus dem 1. und 2. freien Förderauf-
ruf durch das LAG-Management 
war nun das Auswahlgremium zur 
Entscheidung gefragt. Hierzu tag-
te das Gremium am 8. und 9. Mai 
2025 im Sitzungssaal des Schko-
pauer Rathauses (2. Sitzung), am 3. 
und 4. September 2025 in der Tou-
rist-Information Braunsbedra so-
wie am 12. September 2025 in der 
Alten Remise in der Goethestadt 
Bad Lauchstädt (3. Sitzung). 

Mehrtägige Sitzungen des Aus-
wahlgremiums sind somit „Rou-
tine“ geworden. Dies liegt sowohl 
an der Anzahl eingereichter Pro-

jektanträge wie auch am sorgfälti-
gen Verfahren, das jedem Projekt-
träger grundsätzlich die Möglich-
keit einer Kurzvorstellung seines 
Projektes gibt. Im Anschluss hie-
ran hat das Auswahlgremium die 
Möglichkeit direkt an die Projekt-
träger Rückfragen zu richten. Auch 
wenn das Verfahren recht zeitauf-

wändig ist, bietet es den direkten 
Informationsaustausch zwischen 
Projektträgern und Auswahlgre-
mium, so dass Beschlüsse sach-
gerecht getroffen werden können. 
Insgesamt wurden durch das Aus-
wahlgremium 59 Vorhaben ausge-
wählt; hiervon 20 in der 2. Sitzung 
und 39 in der 3. Sitzung.

Untersetzung des FOR in der LAG
Die nachfolgenden Kreisdiagramme spiegeln die Untersetzung des FOR durch Bewilligung und durch die Vor-
habenauswahl gebundenen Mittel prozentual wider:

Das Auswahlgremium in der Marina Braunsbedra
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gebunden durch Vorhabenauswahl
Rest-Budget

gebunden durch Vorhabenauswahl
gebunden durch Bewilligung

gebunden durch Vorhabenauswahl
Rest-Budget

Auslastung Fonds LEADER (ELER)
FOR LEADER (ELER): 6.213.551,00 EUR

Auslastung Fonds CLLD EFRE
FOR CLLD EFRE: 3.637.017,00 EUR

Auslastung Fonds CLLD ESF+
FOR CLLD ESF+: 724.704,00 EUR

75% 94% ~99,6%

25%

6% ~0,4%
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Untersetzung des FOR in den sechs  
Mitgliedskommunen
Fördermittelverteilung in 
der LAG Saale-Elster-Gei-
seltalsee
Mit folgender Übersicht unseres 
LAG-Gebiets wollen wir Ihnen ei-

nen Überblick zur Untersetzung 
des FOR durch Vorhabenauswahl 
und Bewilligungen in den einzel-
nen Mitgliedskommunen geben. 
Die Größe der „Kreisdiagramme“ 

verweist auf die Höhe der Mittel-
untersetzung in den drei Förder-
fonds LEADER, EFRE und ESF+.
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Gemeinde 
Schkopau

Stadt Mücheln
(Geiseltal)

Stadt
Merseburg

Stadt
Leuna

Stadt
Braunsbedra

Goethestadt
Bad Lauchstädt

Halle (Saale)2.492.958 EUR

2.310.486 EUR

1.782.362 EUR

1.113.930 EUR

752.500 EUR

541.780 EUR
48%52%

23%
40%

91%

37%

69%

28%

89%

5%

11%

9%

31%

67%

LEADER (ELER)
CLLD EFRE
CLLD ESF+


